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Gesetz
über den Verkehr mit Giften 

— Giftgesetz — 
vom 7. April 1977

Der Schutz der Bürger vor Gefährdung und Schädigung 
durch Gifte ist eine wichtige Aufgabe des sozialistischen Staa
tes. Der Verkehr mit Giften ist entsprechend den gesell
schaftlichen Erfordernissen und den wissenschaftlich-techni
schen Erkenntnissen so zu gestalten, daß die Bürger sowie 
die Tier- und Pflanzenwelt vor Gifteinwirkungen geschützt 
und die volkswirtschaftlichen Aufgaben erfüllt werden. Die 
Volkskammer beschließt daher das folgende Gesetz:

Grundsätze

§ 1
(1) Gifte im Sinne dieses Gesetzes sind chemische Stoffe 

(Elemente, Verbindungen, Gemische), die durch ihre toxische 
Wirkung im lebenden Organismus vorübergehend oder blei
bend Gesundheitsschädigungen verursachen oder den Tod 
herbeiführen können. Radioaktive Stoffe sind nicht Gifte im 
Sinne dieses Gesetzes.

(2) Der Minister für Gesundheitswesen legt Kriterien fest, 
nach denen chemische Stoffe zu prüfen und entsprechend dem 
Grad der Gefährlichkeit für das Leben und die Gesundheit 
der Menschen in hochgiftige Stoffe (Gifte der Abteilung 1) 
und giftige Stoffe (Gifte der Abteilung 2) einzustufen sind.

(3) Die Minister und Leiter anderer zentraler Staatsorgane 
sind dafür verantwortlich, daß die in ihrem Bereich herge
stellten, gewonnenen oder für den Import vorgesehenen che
mischen Stoffe nach den für Gifte geltenden Kriterien zwecks 
Einstufung geprüft werden.

(4) Der Minister für Gesundheitswesen entscheidet über 
die Einstufung der Gifte.

(5) Der Minister für Gesundheitswesen wird bei der Ein
stufung von Giften durch einen Gutachterausschuß beraten. 
Die Mitglieder des Gutachterausschusses werden durch den 
Minister für Gesundheitswesen aiif Vorschlag der Leiter der 
zuständigen zentralen Staatsorgane berufen.

§ 2

(1) Der Verkehr mit Giften umfaßt die Herstellung, Ge
winnung und Verarbeitung, die Lagerung, die Verwendung, 
den Erwerb, den Besitz, die Abgabe, den Transport und die 
Beseitigung von Giften sowie im Produktionsprozeß entste
henden Zwischenprodukten, die Gifte sind.

(2) Der Verkehr mit Arzneimitteln, diesen gleichgestellten 
Stoffen und Zubereitungen, mit Suchtmitteln und. mit Ge
sundheitspflegemitteln richtet sich, auch wenn sie zugleich 
Gifte sind oder solche enthalten, nach den dafür geltenden 
Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften.

§3
(1) Der Verkehr mit Giften hat so zu erfolgen, daß dabei 

das Leben und die Gesundheit der Menschen und der Nutz
tiere sowie die Kultur- und Nutzpflanzen nicht gefährdet 
und volkswirtschaftliche und andere Schäden sowie eine Be
einträchtigung der Umwelt vermieden werden.

(2) Der Verkehr mit Giften ist auf das unbedingt notwen
dige Maß zu beschränken. Gifte sind nicht zu verwenden, 
wenn sie durch unschädliche oder weniger schädliche Stoffe 
ersetzt werden können. Der Minister für Gesundheitswesen 
kann für die Verwendung und die Abgabe bestimmter Gifte 
einschränkende Festlegungen treffen.

(3) Der Verkehr mit Giften hat so zu erfolgen, daß eia 
Zugriff zu Giften durch Unbefugte und eine mißbräuchliche 
Verwendung ausgeschlossen sind.

(4) Über den Bestand, den Zu- und Abgang von Giften ist 
ein Nachweis zu führen.

(5) Verpackungen für Gifte müssen vollständig dicht und 
dauerhaft sein. Sie sind besonders zu kennzeichnen und dür
fen für andere Zwecke nicht verwendet werden. Kleinver
braucherpackungen müssen sich deutlich von den für Lebens
mittel, Arzneimittel, Gesundheitspflegemittel und Futtermit
tel üblichen Kleinverbraucherpackungen unterscheiden.

§4
Verantwortlichkeit

(1) Die Leiter der Staatsorgane, der wirtschaftsleitenden 
Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie die 
Vorstände der Genossenschaften haben in ihrem Verantwor
tungsbereich alle Voraussetzungen für einen ordnungsgemä
ßen Verkehr mit Giften zu schaffen. Durch eine straffe Kon
trolle haben sie die Einhaltung der für den Verkehr mit 
Giften geltenden Rechtsvorschriften und betrieblichen Wei
sungen zu gewährleisten sowie zu sichern, daß nur solche Gifte 
nach Art und Menge gelagert werden, die zur Erfüllung der 
Aufgaben notwendig sind.

(2) Die Leiter der Betriebe, Kombinate, Betriebe der Kom
binate und Einrichtungen sowie die Vorsitzenden der Genos
senschaften (nachfolgend Leiter der Betriebe und Einrichtun
gen genannt) haben die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen 
für die einzelnen Stufen des Produktionsprozesses und des 
sonstigen Verkehrs mit Giften, zur Verhinderung und Be
kämpfung von Havarien, Bränden und Explosionen und zur 
schadlosen Beseitigung nicht mehr nutzbarer Gifte zu treffen 
und Verhaltensregeln für den Katastrophenfall festzulegen. 
Soweit die Festlegungen die medizinische Betreuung betref
fen, sind sie mit dem zuständigen Kreis- bzw. Bezirksarzt 
abzustimmen.

(3) Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen sind dafür 
verantwortlich, daß in Produktionsabteilungen, Lagern, La
boratorien, Handelseinrichtungen, Bildungseinrichtungen und 
dergleichen, in denen mit Giften umgegangen wird, Giftbe
auftragte eingesetzt werden, die die dafür geforderte persön
liche Eignung und fachliche Befähigung besitzen und das 
18. Lebensjahr vollendet haben.

(4) Mit chemischen Stoffen, von denen auf Grund ihrer 
Eigenschaften anzunehmen ist, daß es sich um Gifte handelt, 
ist auch vor ihrer Einstufung als Gifte so umzugehen, daß 
eine Gesundheitsgefährdung und mißbräuchliche Verwen
dung ausgeschlossen ist.

§5
Verzeichnis der Gifte

(1) Beim Ministerium für Gesundheitswesen ist ein Ver
zeichnis der eingestuften Gifte zu führen. Das Verzeichnis 
sowie Änderungen und Ergänzungen werden durch den Mini
ster für Gesundheitswesen veröffentlicht. Die Leiter der zen
tralen Staatsorgane sind verpflichtet, die Entscheidung über 
die Einstufung für ihre Bereiche in geeigneter Weise vorab 
bekanntzumachen.

(2) Mit der Prüfung und Zulassung von Pflanzenschutz-, 
Vorratsschutzmitteln und von Mitteln zur Steuerung biologi-


